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2.00 Klimaneutrale Bauten:  

Energetische Anforderungen und Standards 

 

   

Überblick Der Begriff �klimaneutrale Bauten� zeigt indirekt auf, um welches 

Problem es sich handelt:  

 Gebäude bieten einerseits die Räume in den Menschen wohnen, 

schlafen, arbeiten, sich unterhalten, bilden usw. 

 Andererseits belasten Gebäude jedoch auch die Umwelt auf viel-

fache Weise, sei es über Heizungsabgase, über die Materialien, 

die zum Bauen benötigt werden oder auch über die wachsenden 

Flächen, die von Gebäuden bedeckt werden. 

Im Gegensatz dazu sollen �klimaneutrale Bauten� der Umwelt nicht 

schaden. Dabei geht es nicht nur darum die Heizungsabgase zu mindern 

und erneuerbaren Energien verstärkt zu nutzen, sondern um den ge-

samten Lebenszyklus von Gebäuden.  

Auf dem Weg dahin haben sich bereits heute energieeffiziente Gebäu-

de-Standards etabliert, die der Bund teilweise finanziell fördert. 

 

   

Standards Auf den nächsten Seiten erfahren Sie über die energetischen Anforde-

rungen an Gebäude, die folgende Standards erfüllen: 

 

 

 

Seite 

 EU: Niedrigstenergiebauten - EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2010) 2.01 

 Bund: klimaneutrale Gebäude - Energiekonzept der Bundesregierung 2.02 
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EU: Niedrigstenergiebauten -  

energetische Anforderungen der 

EU-Gebäuderichtlinie 2010 (EPBD) 

Autorin: Melita Tuschinski, Dipl.-Ing.UT, Freie Architektin,  

Stuttgart, Herausgeberin Experten-Portal www.EnEV-online.de 

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die neugefasste europäi-

sche Gebäuderichtlinie den energetischen Standard definiert 

 

Stand: 12. Dez. 2012 

 

Die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden wurde als Neufassung am 16. Juni 2010 im Amtsblatt 

der Europäischen Union verkündet.  

Sie ist bereits seit dem 7. Juli 2010 in Kraft. Diese Richtlinie 

betrifft Fachleute und Auftraggeber nicht direkt, sondern ver-

pflichtet die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten, dass sie in 

ihren Ländern die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, 

damit die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden steigt. 

Sie finden den Text der neugefassten EU-Richtlinie im Experten-

Portal EnEV-online unter: www.enev-online.de/epbd/2010 

  

 Frist für Niedrigstenergie-Neubauten 

Ab 2021 privatwirt- 

schaftliche Neubauten 

Ab 2019 öffentliche  

Neubauten  

Die neugefasste Europäische Gebäuderichtlinie 2010 fordert im 

Artikel 9 (Niedrigstenergiegebäude), Absatz 1, dass die Mit-

gliedsstaaten gewährleisten, dass ab 2021 alle privatwirtschaftli-

chen Neubauten sowie ab 2019 alle neu erbauten öffentlichen 

Gebäude als Niedrigstenergiegebäude errichtet werden.  

 

 Zitat: EU-Richtlinie 2010, Artikel 9 Niedrigstenergiegebäude 

�(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) bis 31. Dezember 2020 alle neuen Gebäude 

Niedrigstenergiegebäude sind und 

b) nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude, 

die von Behörden als Eigentümer genutzt wer-

den, Niedrigstenergiegebäude sind. 

Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Pläne zur Erhö-

hung der Zahl der Niedrigstenergiegebäude. Diese natio-

nalen Pläne können nach Gebäudekategorien differenzier-

te Zielvorgaben enthalten.� 
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Allerdings räumt die Richtlinie im letzten Absatz des oben zitier-

ten Artikels den Mitgliedsländern auch die Möglichkeit ein, Aus-

nahmen zuzulassen, wenn � � die Kosten-Nutzen-Analyse über 

die wirtschaftliche Lebensdauer des betreffenden Gebäudes 

negativ ausfällt.� 

  

 Definition für EU-Niedrigstenergiebauten 

Begriffe Die EU-Richtlinie definiert ein �Niedrigstenergiegebäude� im 

Artikel 2 (Begriffsbestimmungen), unter Nummer 2 und regelt im 

selben Absatz unter Nummer 4 auch, was unter dem Begriff �Ge-

samtenergieeffizienz eines Gebäudes� zu verstehen ist: 

 

 Zitat: EU-Richtlinie 2010, Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

�Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

2.  �Niedrigstenergiegebäude� ein Gebäude, das ei-

ne sehr hohe, nach Anhang I bestimmte Gesam-

tenergieeffizienz aufweist. Der fast bei Null lie-

gende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu 

einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus 

erneuerbaren Quellen � einschließlich Energie 

aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder 

in der Nähe erzeugt wird � gedeckt werden;  

� 

4. �Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes� die 

berechnete oder gemessene Energiemenge, die 

benötigt wird, um den Energiebedarf im Rahmen 

der üblichen Nutzung des Gebäudes (u. a. Hei-

zung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser und Be-

leuchtung) zu decken;� 

  

 Berechnungsmethode für die Energieeffizienz 

Allgemeiner Rahmen Im oben zitierten Text verweist die Richtlinie auf den Anhang I 

(Gemeinsamer allgemeiner Rahmen für die Berechnung der Ge-

samtenergieeffizienz von Gebäuden).  

 

 Zitat: EU-Richtlinie 2010, Anhang I 

Gemeinsamer allgemeiner Rahmen für die Berechnung der 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

�(1)  Die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ist an-

hand der berechneten oder tatsächlichen Energie-

menge zu bestimmen, die jährlich verbraucht wird, 

um den unterschiedlichen Erfordernissen im Rah-

men der üblichen Nutzung des Gebäudes gerecht zu 
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werden, und wird durch den Energiebedarf für Hei-

zung und Kühlung (Vermeidung von übermäßiger 

Erwärmung) zur Aufrechterhaltung der gewünschten 

Gebäudetemperatur und durch den Wärmebedarf 

für Warmwasser dargestellt. 

(2)  Die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ist auf 

transparente Weise darzustellen und muss zudem 

einen Indikator für die Gesamtenergieeffizienz und 

einen numerischen Indikator für den Primärenergie-

verbrauch auf der Grundlage von Primärenergiefak-

toren je Energieträger enthalten, die auf gewichte-

te nationale oder regionale Jahresdurchschnitts-

werte oder einen spezifischen Wert für die Erzeu-

gung am Standort gestützt werden können. 

 Bei der Methode zur Berechnung der Gesamtener-

gieeffizienz von Gebäuden sollten die Europäischen 

Normen berücksichtigt werden, und die Methode 

sollte mit den einschlägigen Vorschriften des Uni-

onsrechts einschließlich der Richtlinie 2009/28/EG 

im Einklang stehen.� 

Wer sich die weiteren Bedingungen der EU-Richtlinie ansieht 

erkennt, dass unsere Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) be-

reits etliche dieser Vorgaben erfüllt und wundert sich anderer-

seits über manche Anforderung, die nach wie vor in der endgül-

tigen Fassung der novellierten EU-Richtlinie verblieben sind, 

obwohl die Bundesingenieur- und Bundesarchitektenkammer 

diese zurecht bemängelt haben.  

  

Energetische 

Aspekte 

Die Berechnungsmethoden der EU-Länder muss gemäß der Richt-

linie jeweils mindestens folgende Aspekte berücksichtigen: 

 Die thermischen Eigenschaften des fertig erbauten Gebäudes 

einschließlich der Innenbauteile: 

- Wärmekapazität 

- Wärmedämmung 

- passive Heizung 

- Kühlelemente 

- Wärmebrücken. 

 Heizungsanlage und Warmwasserversorgung, einschließlich 

ihrer Dämmcharakteristik, 

 Klimaanlagen, 

 natürliche oder mechanische Belüftung, die auch die Luft-

dichtheit umfassen kann, 

 eingebaute Beleuchtung (hauptsächlich bei Nichtwohngebäu-
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den), 

 Gestaltung, Lage und Ausrichtung des Gebäudes, einschließ-

lich des Außenklimas, 

 passive Solarsysteme und Sonnenschutz, 

 Innenraumklimabedingungen, einschließlich des Innenraum-

Sollklimas, 

 interne Lasten. 

  

Energiegewinne 

berücksichtigen 

Die Berechnung muss auch den relevanten, positiven Einfluss 

folgender Aspekte berücksichtigen: 

 lokale Sonnenexposition, aktive Solarsysteme und andere 

Systeme zur Erzeugung von Wärme und Elektrizität auf der 

Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen, 

 Elektrizitätsgewinnung durch Kraft-Wärme-Kopplung, 

 Fern-/Blockheizung und Fern-/Blockkühlung, 

 natürliche Beleuchtung. 

  

Gebäudekategorien Die Gebäude sollten für die Berechnung in folgende Kategorien 

unterteilt werden: 

 Einfamilienhäuser verschiedener Bauarten, 

 Mehrfamilienhäuser, 

 Bürogebäude, 

 Unterrichtsgebäude, 

 Krankenhäuser, 

 Hotels und Gaststätten, 

 Sportanlagen, 

 Gebäude des Groß- und Einzelhandels, 

sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude. 

  

EnEG- und 

EnEV-Novelle 

Nachdem die Novelle der aktuellen Energieeinsparverordnung 

(EnEV 2009) verkündet ist können wir nachvollziehen, wie die 

Bundesregierung diese EU-Vorhaben umgesetzt hat. 
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 Niedrigenergiegebäude planen 

EU-Richtlinie 

umsetzen 

Insoweit können wir heute den EU-definierten Niedrigstenergie-

Gebäude-Standard zwar in Parametern fassen (Energiebedarf 

fast null, Nutzung erneuerbarer Energie, usw.), wir wissen je-

doch nicht wie die entsprechenden Kennwerte in Deutschland 

berechnet werden, wenn die EU-Richtlinie umgesetzt wird. 

MR Peter Rathert vom Bundesbauministerium hat in seinem Vor-

trag zur EnEV-Novelle Ende September 2012 in Stuttgart zwei 

Aspekte erläutert, die in diesem Kontext von Interesse sind: 

 Das von der Bundesregierung angestrebte �klimaneutrale 

Gebäude� kommt dem von der EU-Richtlinie definierten 

�Niedrigstenergiegebäude� sehr nahe. 

 Im Zuge der Novellierung der EnEV 2009 hin zur EnEV 2014 

wird auch das Energieeinsparungsgesetz (EnEG 2009) geän-

dert. Das novellierte EnEG wird auch eine Definition des 

Niedrigstenergiegebäudes umfassen. 

  

 Heute nach EU-Standard planen 

Achtung: Verträge 

Architekten / Planer 

 

Wenn Architekten oder Planer auf Wunsch der Bauherrn heute 

bereits ein Niedrigstenergiegebäude nach den Anforderungen der 

EU-Richtlinie 2010 planen und bauen, müssen sie in ihren ver-

traglichen Vereinbarungen klar festlegen: 

- Welche Parameter sollen als energetischen Kennwerte gelten? 

- Welche Höchstwerte sollen als Messlatte gelten? 

- Nach welchen Methoden sollen diese Parameter berechnet  

  und bewertet werden? 
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14. Dezember 2012 

 

Klimaneutrale Gebäude -  

Energiekonzept der Bundesregierung 

Autorin: Melita Tuschinski, Dipl.-Ing.UT, Freie Architektin, Stutt-

gart, Herausgeberin Experten-Portal www.EnEV-online.de 

In dieser Rubrik erfahren Sie welche Ziele der Bund verfolgt 

auf dem Weg zum klimaneutralem Neubau und Bestand 

  

Energiekonzept 

Bundesregierung 

In ihrem Energiekonzept vom 28. September 2010 hat die Bun-

desregierung festgestellt, dass die Erhöhung der Energieeffizienz 

eine Schlüsselfrage für eine umweltschonende, zuverlässige und 

bezahlbare Energieversorgung in Deutschland ist.  

Diese Erkenntnis und die formulierten Ziele und Maßnahmen im 

Energiekonzept gelten auch weiterhin uneingeschränkt. 

Die folgenden Informationen entstammen dem Dokument 

�Eckpunkten Energieeffizienz�. 

Energie-

Effizienz

  

. 

Kennwerte 

Bezug 2008 

Einleitung 

Baubereich: Die Bundesregierung verfolgt im Baubereich insbe-

sondere folgende Ziele bezogen auf das Jahr 2008: 

 Primärenergieverbrauch senken: 

- bis 2020 um 20 Prozent, 

- bis 2050 um 50 Prozent. 

 Stromverbrauch reduzieren: 

- bis 2020 um 10 Prozent, 

- bis 2050 um 25 Prozent.  

 

Ziele

Neubau 

2008 / 2020 

Neubau: Die Bundesregierung verfolgt für das Jahr 2020 insbe-

sondere folgendes Ziel bezogen auf das Jahr 2008: 

 Bis 2020 klimaneutrale Neubauten aufgrund von primärener-

getischen Kennwerten. 

 

Bestand  

2008 / 2050 

Baubestand: Die Bundesregierung verfolgt für das Jahr 2050 

insbesondere folgende Ziele bezogen auf das Jahr 2008: 

 Nahezu klimaneutraler Gebäudebestand: 

Um dieses zu erreichen muss sich die energetische Sanie-

rungsrate allerdings verdoppeln � von derzeit ca. ein Prozent 

auf zwei Prozent. 
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 Wärmebedarf um 20 Prozent senken: 

Damit dieses Ziel erreicht wird soll das Monitoring zum Sa-

nierungsfahrplan mit einbezogen werden.  

 Primärenergiebedarf um 80 Prozent mindern. 

 

Tabelle: Übersicht der Ziele zum klimaneutralen Neubau und Bestand 

Jahr Baubereich Neubau Baubestand 

2008 

Primärenergiebedarf 100 % 

Primärenergetische Kennwerte 100 % 

Primärenergetische Kennwerte 100 % 

Stromverbrauch 100 % 

Wärmebedarf 100 % 

Sanierungsrate 1 % 

2020 
Primärenergiebedarf 80 % 

Stromverbrauch 90 % 

Klimaneutral, das heißt: 

primärenergetische Kennwerte fast 0 % 
Sanierungsrate ? % 

2050 

Primärenergiebedarf 50 % 

 

Klimaneutral, das heißt: 

primärenergetische Kennwerte fast 0 % 

Stromverbrauch 75 % 

Wärmebedarf 80 % 

Sanierungsrate 2 % 

  

. 

Ziele im Bestand 

 

 

Definition 

Effizienzstandards für Gebäude 

Der Wärmebedarf des Gebäudebestandes soll demnach bis 2020 

um 20 Prozent sinken. Bis 2050 soll der gesamte Baubestand 

nahezu klimaneutral sein.  

Was bedeutet �klimaneutral� in diesem Kontext? 

Klimaneutral heißt, dass diese Gebäude nur noch einen 

sehr geringen Energiebedarf aufweisen. Angesichts der an-

gestrebten Minderung des Primärenergiebedarfs um 80 

Prozent bis 2050 soll dieser geringe Energiebedarf über-

wiegend durch erneuerbare Energien gedeckt wird.  

.

Energiesparrecht Zur Erreichung dieser Ziele hat die Bundesregierung im Energie-

konzept den Rahmen für eine umfassend angelegte Modernisie-

rungsoffensive beschlossen, zu der u. a. auch die unter den 

nachfolgenden Ziffern 3 bis 5 genannten Maßnahmen zählen. Ein 

Bestandteil der Modernisierungsoffensive ist das Ordnungsrecht. 

 

 

 

EU-Gebäude- 

Das Energiekonzept gibt darüber hinaus vor, dass Neubauten 

bereits ab 2020 �klimaneutral� auf der Basis von primärenergeti-

schen Kennwerten sein müssen.  

Dies deckt sich mit der EU-Gebäuderichtlinie von 2010, die vor-

sieht, dass ab Ende 2020 alle Neubauten Niedrigstenergiegebäu-
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Richtlinie 2010 de sein müssen, öffentliche Gebäude sogar bereits ab Ende 2018. 

Was bedeutet �Niedrigstenergiebauten� in diesem Kontext? 

Niedrigstenergiegebäude sollten einen sehr geringen, fast 

bei Null liegenden Energiebedarf aufweisen. Dieser ver-

bleibende Energiebedarf sollte überwiegend durch erneu-

erbare Energien gedeckt werden. 

Die Richtlinie verlangt weiterhin zusätzliche vollzugsstärkende 

Maßnahmen, beispielsweise die Ausdehnung der Aushangpflicht 

für Energieausweise sowie die Einführung eines unabhängigen 

Kontrollsystems für Energieausweise mit Stichprobenkontrollen. 

  

 

Ziel 

Novellierung des Energieeinsparrechts 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt die Effizienzstan-

dards von Gebäuden ambitioniert zu erhöhen, soweit dies im 

Rahmen einer ausgewogenen Gesamtbetrachtung unter Berück-

sichtigung der Belastungen der Eigentümer und Mieter wirt-

schaftlich vertretbar ist. 

Vorschlag 

 

EnEV-Novelle: 

Präambel 

Die folgenden energiesparrechtlichen Vorschlägen sollen mithel-

fen dieses Ziel zu erreichen: 

1. Ziele des Energiekonzepts in Präambel zur EnEV-Novelle 

aufnehmen.  

Dieser Vorschlag ist im Referentenentwurf für die EnEV-

Novelle vom 15. Oktober 2012 bereits umgesetzt. Angestrebt 

war auf den Grundsatz der wirtschaftlichen Vertretbarkeit 

Bezug zu nehmen und hervorzuheben, dass das Ordnungs-

recht neben anderen Instrumenten (wie Förderpolitik, Sanie-

rungsfahrplan) nur einen Beitrag leisten kann. So lautet die 

Präambel des EnEV-2014-Entwurfs wie folgt: 

�Zweck dieser Verordnung ist die Einsparung von Energie 

in Gebäuden. In diesem Rahmen und unter Beachtung 

des gesetzlichen Grundsatzes der wirtschaftlichen Ver-

tretbarkeit soll die Verordnung dazu beitragen, dass die 

energiepolitischen Ziele der Bundesregierung, insbeson-

dere ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis zum 

Jahr 2050, erreicht werden. Neben den Festlegungen in 

der Verordnung soll dieses Ziel auch mit anderen Instru-

menten, insbesondere mit einer Modernisierungsoffensi-

ve für Gebäude, Anreizen durch die Förderpolitik und ei-

nem Sanierungsfahrplan, verfolgt werden.� 



Melita Tuschinski: EnEV 2020 2.02 Bund: klimaneutrale Bauten � Seite 4 von 6

 

 

 

 
Neubau-Standard 

schrittweise erhöhen 

2. Neubau-Standard schrittweise bis 2020 an energetische 

Anforderungen der EU-Richtlinie anpassen. 

Die Gebäuderichtlinie der Europäischen Union legt den an-

spruchsvollen Niedrigstenergiegebäudestandard für Neubau-

ten fest. Diesen Standard müssen die EU-Mitgliedsstaaten 

spätestens mit Ablauf der Jahre 2018 bzw. 2020 umsetzen.  

Um dieses zu erreichen hat sich die Bundesregierung im 

Energiekonzept � gemäß der �Eckpunkte Energieeffizienz� 

folgendes vorgenommen:  

�Auf dieser Grundlage werden Anforderungen an Neubau-

ten mit der EnEV 2012 schrittweise bis 2020 an den euro-

paweiten Standard herangeführt, soweit dies im Rahmen 

einer ausgewogenen Gesamtbetrachtung unter Berücksich-

tigung der Belastungen der Eigentümer und der Mieter 

wirtschaftlich vertretbar ist. Die Anforderungen an Be-

standsgebäude werden im Rahmen der wirtschaftlichen 

Vertretbarkeit wie bisher nachgeführt. Die wirtschaftliche 

Vertretbarkeit wird insbesondere unter Berücksichtigung 

von Energiepreis- und Zinserwartungen, von Annahmen zu 

Baupreisentwicklung sowie der wirtschaftlichen Lebens-

dauer der Gebäude/Gebäudeteile bewertet.� 

Im Referentenentwurf vom 15. Oktober 2012 für die EnEV-

Novelle wird der Energie-Standard im Neubau in zwei Stufen 

angehoben � ab Inkrafttreten der Novelle voraussichtlich ab 

2014 - und danach ab 2016: 

- Höchstzulässiger Jahres-Primärenergiebedarf  

  sinkt jeweils um 12,5 Prozent, 

- Höchstzulässiger Wärmeverlust durch die Außenbauteile 

  der Gebäudehülle sinkt um jeweils 10 Prozent. 

Noch sind keine weiteren Verschärfungen für die darauffol-

genden Jahre bis zur EnEV 2020 bekannt. 

  

Energieausweis 3. Energieausweis im Neubau und Bestand weiter entwickeln. 

Der Energieausweis für Gebäude einschließlich gebäudebe-

zogener Modernisierungsempfehlungen und der Berechnungs-

verfahren soll als Informationsinstrument verständlicher und 

transparenter weiterentwickelt werden. 

Im Referentenentwurf vom 15. Oktober 2012 für die EnEV-

Novelle wurden etliche Änderungen bezogen auf den Ener-

gieausweis vorgeschlagen.  

Informationen dazu finden Sie in unserer Pdf-Broschüre 

�EnEV 2014: Was kommt wann?� als kostenfreien Download 

im Experten-Portal www.EnEV-online.de. 
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Nachrüstpflichten 4. Nachrüstverpflichtungen im Bestand verschärfen. 

Im Rahmen der Arbeiten zur Novelle der EnEV 2012 sollte 

auch geprüft werden, ob und inwieweit auch konkrete Nach-

rüstungsverpflichtungen bei Bestandsgebäuden ergänzt wer-

den können. 

Im Referentenentwurf vom 15. Oktober 2012 für die EnEV-

Novelle wurden weder die Nachrüstpflichten weder erwei-

tert noch verschärft und die Wärmeschutz-Anforderungen 

bei Sanierung der Gebäudehülle im Bestand wurden auch 

nicht geändert. Lediglich für den Ersatz von alten Außentü-

ren oder Schaufenstern gelten strengere Anforderungen, die 

dem heutigen Standard angepasst sind. 

Informationen dazu finden Sie in unserer Pdf-Broschüre 

�EnEV 2014: Was kommt wann? Schritt für Schritt auf dem 

Weg zur EnEV-Novelle� als kostenfreier Download zu finden 

im Experten-Portal www.EnEV-online.de. 

  

. 

Bundesbauten 

Öffentliche Gebäude 

Die Bundesregierung will für ihre künftigen Neubauten und bei 

bestehenden Liegenschaften eine Vorbildfunktion bei der Redu-

zierung des Energieverbrauchs einnehmen. 

Im Energiekonzept hatte sie deshalb beschlossen, bei künftigen 

Neubauten und bestehenden Liegenschaften eine Vorbildfunktion 

bei der Reduzierung des Energieverbrauchs einzunehmen.  

Die Bundesregierung wollte dafür den Beschluss des Staatssekre-

tärs-Ausschusses Nachhaltige Entwicklung vom 6. Dezember 2010 

folgendermaßen umsetzen: 

 Energetischer Sanierungsfahrplan für Bundesbauten: 

Für die Gebäude des Bundes sollte ein energetischer Sanie-

rungsfahrplan ausgearbeitet werden mit den folgenden Zie-

len bezogen auf das Jahr 2010: 

- bis 2020 den Wärmebedarf um 20 Prozent reduzieren; 

- bis 2050 einen nahezu klimaneutralen öffentlichen  

  Gebäudebestand erreichen, 

 Förderung der energiesparenden Bundesliegenschaften: 

Das Energieeinsparprogramm Bundesliegenschaften (eigene 

Liegenschaften sowie Liegenschaften der vom Bund geför-

derten Zuwendungsempfänger und Dritter) sollte weiterge-

führt werden. 

 Contracting für die Energieversorgung einführen: 

Die grundsätzliche Contracting-Eignung aller Liegenschaften 

..
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mit Energiekosten von mehr als 100.000 Euro pro Jahr sollten 

innerhalb von fünf Jahren geprüft werden und Contracting 

unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit umsetzt werden. 

 Alle Neubauten als Niedrigstenergiegebäude-Standard: 

Die neu errichteten Gebäude des Bundes sollen ab 2012 nach 

�Niedrigstenergiegebäude-Standard� errichtet werden.  

(gemäß EU-Gebäuderichtlinie 2010). 

Die Länder und Kommunen haben zugesagt, dem Vorbild des 

Bundes für ihre Liegenschaften zu folgen und entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen. 

  

. 

BMWi 

Quelle und weitere Informationen: 

Eckpunkte Energieeffizienz, Pdf-Datei, Download 18.12.2012 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin 

 www.bmwi.de 

Internet
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4. April 2016 

 

BMUB: Maßnahmenkatalog 3.1  

Diskussions-Ergebnisse zum Klimaschutzplan 2050 

Bild: Der Maßnahmenkatalog umfasst die Ergebnisse des Dialogprozesses mit 

Vertretern der Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Länder und Kommunen. 

© Collage und Fotos: BMUB � www.bmub.bund.de 

  

Kurzinfo 

 

Bundesbauministerin Barbara Hendricks hat die Ergebnisse 

der Bürgerbeteiligung zum Klimaschutzplan 2050 in Empfang 

genommen. Das BMUB erprobte diesmal ganz neue Wege: An-

ders als bislang üblich, konnten Bürger, Verbände, Länder und 

Kommunen ihre Ideen einbringen noch bevor der Bund einen 

Plan ausgearbeitet hatte. Die Vorschläge für künftige Klima-

schutz-Maßnahmen in Deutschland sind in einem umfangrei-

chen Katalog zusammengefasst. Das BMUB hat die Maßnahmen 

in einer Sitzung abschließend beraten. 

In diesem Kapitel haben wir aus der Fülle der Vorschläge einige 

interessante Ideen zur weiteren Entwicklung des Energiespar-

rechts für Gebäude ausgewählt: 

18. / 19.

März 2016

  

Übersicht 

 

Vorschläge für das Handlungsfeld Gebäude  

In dem Maßnahmenkatalog sind die Vorschläge nach Handlungs-

bereichen gegliedert. Sehen Sie hier zunächst eine Übersicht. 

Die Abkürzung der einzelnen Kapitel bedeuten: Klimaschutzplan 

(KSP) und Gebäude (G):  

 KSP-G-01: Integrale und langfristige Sanierungsstrategie 

 KSP-G-02: Hochwertige Verwendung und Verwertung von 

Stoffen, Bauteilen und Baugruppen, Einsatz nachhaltiger 

Baustoffe 

 KSP-G-03: Vollzug stärken zur Einhaltung gesetzlicher Stan-

dards bei der energetischen Sanierung 

 KSP-G-04: Angleichung der Standards für Neubauten an die 

Erfordernisse des Klimaschutzes  

 KSP-G-05: Etablierung von Plusenergiequartieren  

 KSP-G-06a: Einführung einer Nutzungspflicht für Erneuerbare 

Energien zur Wärmebereitstellung im Gebäudebestand  

 KSP-G-06b: Erneuerbare Energien zur Wärmebereitstellung im 

Gebäudebestand � Weiterentwicklung der Regelwerke EnEV 

und EEWärmeG  

9. März 2016
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 KSP-G-07: Austausch fossil befeuerter Heizungen  

 KSP-G-08: Integrale Förderkonzepte für Speichertechnologien 

(Wärme/Strom) im Gebäudebereich  

 KSP-G-09: Höhe der Grundsteuer an Energieeffizienz koppeln 

 KSP-G-10: Förderprogramme � gestalten und intensivieren  

 KSP-G-11: Nachhaltige Gestaltung der EnEV-

Primärenergiefaktoren  

 KSP-G-12: Förderung generationenübergreifenden Bauens und 

Wohnens  

  

Maßnahmenkatalog 

Kapitel: KSP-E-09 

 

Grünstromnachfrage im Strommarkt stärken 

Vorschlag: Eine Anerkennung von Grünstrom als Wärmeenergie-

träger im EEWärmeG/EnEV einführen. 

  

Maßnahmenkatalog 

Kapitel: KSP-IGHD-07 

 

 

Niedertemperaturabwärme nutzen 

Vorschlag: Aufnahme von verbindlichen Anforderungen (bei-

spielsweise in der EnEV) zur Umsetzung von Abwärmenutzungs-

Konzepten im Rahmen von Neubau- und Sanierungsvorhaben von 

Produktionsstandorten. 

  

Maßnahmenkatalog 

Kapitel: KSP-G-02 

 

Stoffe, Bauteile und Baugruppen hochwertig ver-

wenden und verwerten sowie nachhaltige Baustoffe 

einsetzen 

Robuste Strategie: Angemessene Energetische Sanierung des 

Gebäudebestandes, Realisierung möglichst hoher energetischer 

Neubaustandards: Forderungen der Maßnahme im Zuge der 

nächsten EnEV Novelle adressieren. 

  

Maßnahmenkatalog 

Kapitel: KSP-G-03 

 

EnEV-Vollzug stärken damit die gesetzliche Stan-

dards bei der energetischen Sanierung eingehalten 

werden 

Robuste Strategie: Energetische Sanierung des Gebäudebestan-

des: Schrittweise die Befreiung der Nachrüstungspflichten im 

Rahmen der EnEV (wie Austauschpflicht für alte Heizungen oder 

Pflicht zur Wärmedämmung der obersten Geschossdecke) für 

selbstgenutzte Ein- und Zweifamilienhäuser aufheben. 

Vorschlag: Gegebenenfalls Aufnahme vollzugsstärkender Be-

stimmung im Rahmen des laufenden Abgleichs zwischen EnEV 

und EEWärmeG. Die nächsten Umsetzungsschritte: 
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  Entwicklung einer Mustervollzugsverordnung durch eine 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe, 

  Gegebenenfalls Aufnahme vollzugsstärkender Bestimmung im 

Rahmen des Abgleichs zwischen EnEV und EEWärmeG,  

  Prüfauftrag, inwieweit eine Beendigung der Ausnahmeregeln 

bei den Nachrüstpflichten (§ 10 EnEV - Nachrüstung bei Anla-

gen und Gebäuden) bei Ein- und Zweifamilienhäusern mit 

dem Wirtschaftlichkeitsgebot des EnEG vereinbar ist. 

  

Maßnahmenkatalog 

Kapitel: KSP-G-04 

 

Neubau-Standard an die Erfordernisse des Klima-

schutzes angleichen 

Robuste Strategie: Realisierung möglichst hoher energetischer 

Neubaustandards.  

Maßnahmen: Die Bundesregierung soll:  

  das Kriterium �Klimaschutz� in die EnEV (und Energieauswei-

se) verbindlich aufnehmen,  

 die Anforderungen der EnEV für Neubauten kurzfristig (bis 

2020) mindestens auf das Niveau des heutigen KfW-55 Effi-

zienzhauses oder niedriger steigern,  

  die Standards für Neubauten mittelfristig (bis 2030) in Rich-

tung Plusenergiehaus weiterentwickeln und  

  die Betrachtung der Treibhausgas-Emissionen (THG) auf die 

Emissionen erweitern, die bei der Herstellung der Baumate-

rialien. 

Die nächsten Umsetzungsschritte: 

 Klimaschutz als Kriterium bei der nächsten EnEV-Novelle in 

die EnEV mit aufnehmen 

 Bei der Definition der Niedrigstenergie-Gebäudestandards auf 

KfW-40 oder ambitionierter setzen (EnEV Novelle bis spätes-

tens 2018) 
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Maßnahmenkatalog 

Kapitel: KSP-G-06b 

Erneuerbare Energien zur Wärmebereitstellung im 

Gebäudebestand: Regelwerke EnEV und EEWärmeG 

weiterentwickeln 

- Robuste Strategie: Zunahme des Anteils erneuerbarer Energien 

(Neubau und Bestand) 

Maßnahmen: Die Bundesregierung soll die EnEV und das EEWär-

meG hin zu einem aufeinander abgestimmten System zusammen-

führen, um die Integration erneuerbarer Energien in den Wär-

mebereich sowie die Verbesserung des Vollzugs sinnvoll zu re-

geln. 

Klimaschutzbeitrag: Die mögliche Wirkung einer Zusammenfüh-

rung von EnEV und EEWärmeG ist nicht quantifizierbar. Denkbare 

Wirkungen liegen in möglichen Vereinfachungen des Planungs-

prozesses und damit der Reduktion der Fehleranfälligkeit sowie 

im möglichen Abbau psychologischer Hürden, die aus der Kom-

plexität beider Regelwerke resultieren. Da die Zusammenfüh-

rung unter der derzeitigen Zielrichtung des EEWärmeG aber 

hauptsächlich Auswirkungen auf den Neubau hat, dürfte die un-

mittelbare quantitative Wirkung recht begrenzt sein. 

  

Autorin 

 

Melita Tuschinski, Dipl.-Ing./UT, Freie Architektin  

in Stuttgart, Herausgeberin und Redakteurin EnEV-online.de 

 Kontakt zur Autorin 

9. März 2016

  

Quelle BMUB: Ergebnis des Dialogprozesses: Der Maßnahmenkatalog 3.1. 

Dieser ist das Ergebnis des Beteiligungsprozesses zum Klima-

schutzplan 2050 der Bundesregierung und umfasst nun auch die 

Empfehlungen des Delegiertengremiums. 

 Internet: www.klimaschutzplan2050.de/ergebnisse/  

  

 

http://service.enev-online.de/portal/kontakt.htm
http://www.klimaschutzplan2050.de/ergebnisse/
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3.00 Praxis-Dialog:  

Meinungen, Fragen und Antworten 

  

Überblick Mit dieser Broschüre sprechen wir die Leser unseres Experten-

Portals EnEV-online.de an. Es sind insbesondere Architekten, 

Bausachverständige, Bauingenieure, Bauphysiker, Fachplaner, 

Energie- und Finanzberater jedoch auch zunehmend Verwalter, 

Bauausführende, Entscheidungsträger der Baubranche, Energie-

beauftragte in Kommunen, Sachbearbeiter Bauämter.  

Weil sie letztendlich auch diejenigen sind, die die gesetzlichen 

Regelungen für energieeffiziente Gebäude Tag für Tag in ihrer 

Praxis im Neubau und Bestand umsetzen haben wir über die Jah-

re häufig auch Umfragen zu aktuellen Themen durchgeführt. Die 

ausführlichen Antworten zeichnen jeweils ein sehr gutes Bild 

über die Erfahrungen, Probleme und Wünsche der Baubranche. 

  

Inhalte Auf den nächsten Seiten informieren wir über die Auswertung 

unserer Umfragen und werden künftig auch kurze Antworten auf 

die Praxisfragen unserer EnEV-online-Leser veröffentlichen. Seite

  

 EnEV 2020 für Industriebau: Meinungen der EnEV-online Leser 3.01
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15. Dezember 2011 

 

EnEV 2020 für Industriebauten  

und sonstige Nichtwohngebäude 

Wie sehen Planer die Realisierung von Niedrigst-, 

Null- und Plus-Energie-Industriebauten? 

Autorin: Melita Tuschinski, Dipl.-Ing.UT, Freie Architektin 

  

Online-Umfrage  Mitte November 2011 fragten wir unsere Leser des Fachportals 

www.EnEV-online.de was sie von der Realisierung von Niedrigst-, 

Null- und Plus-Energie-Industriebauten halten. 

Die Grafik zeigt zunächst den Trend anhand von 52 Antworten. 

Auf den nächsten Seiten finden Sie auch einige Argumente. 

EnEV-online

 

EnEV 2020 für Industriebau / Nichtwohngebäude 

Wie sehen Sie die Realisierung von

Niedrigst-, Null- und Plus-Eenergie-Industriebauten?

38%

31%

21%

7% 3%

Ja, unter bestimmten Bedingungen

Nein, nicht realisierbar!

Ja, dies ist die Zukunft!

Ja, durch effiziente Anlagentechnik

Ja, mit finanzieller Förderung
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Online-Umfrage  Argumente der Teilnehmer 

Welche Gründe haben die Planer für Ihre jeweilige Meinung an-

gegeben? Im Folgenden finden Sie einige beispielhafte Antwor-

ten, die wir kommentarlos wiedergeben. Nur wenn unsere Leser 

Abkürzungen benutzt haben, haben wir diese in Klammern ge-

setzt und davor den vollständigen Begriff geschrieben.  

Zitate

  

Sind Niedrigst-, Null- und  

Plus-Energie-Industriebau 

realisierbar? 

Ja, dies ist die Zukunft! 

 Optimistisch! Es muss die Zukunft des Bauens bedeuten. 

 Das ist sinnvoll und möglich. 

 Niedrigstenergiebauten: Realistische Zielsetzung für neuge-

plante Industrie- und Gewerbebauten! 

 Machbar, denn die Industrie - zumindest beobachten wir das 

in den letzten zwei Jahren - nutzt innovative Techniken: 

Wärmerückgewinnung (WRG) aus Kältemaschinen, Beton-

kernaktivierung oder Lüftungsanlagen mit WRG.  

Die hohen internen Wärmequellen lassen mit realistischen 

Dämmstandards Passivhausqualität zu, die meisten Flachdä-

cher sind gut für solare Nutzung geeignet: GreenBuilding 

Zertifizierungen sind unseren Kunden sehr wichtig: Gutes 

tun, darüber reden und für die Außendarstellung nutzen! 

 Im Zuge von neuen Industriegebäuden würde ich die Umset-

zung auf Niedrigst- bzw. Nullenergie für realistisch halten. 

Beheizung aus Eigenwärme kein Problem, Strom mit Block-

heizkraftwerke (BHKW) ja, Photovoltaik auf den Flachdä-

chern der Fertigung nur beschränkt. 

 Absolut möglich, aber ich sehe eine Diskrepanz in der Ener-

giewende. Es wird zurzeit nur von erheblicher Kostensteige-

rung gesprochen, beispielsweise 800 Kilovolt (kV) Leitungen. 

Also ein Widerspruch, jedoch verteuert sich alles damit und 

es besteht Sorge in der Wettbewerbsfähigkeit.  

 Dieses Thema findet auf jeden Fall Interesse im Industrie-

bau. Wir beschäftigen uns seit Jahren speziell mit dem The-

ma "eco-buildings". Anwendung finden solche Nachhaltig-

keitskriterien jedoch nur bei speziellen Bauprojekten, insbe-

sondere in Deutschland jedoch auch in Asien. 

 Abhängig von der Entwicklung von Bauprodukten in fünf bis 

zehn Jahren durchaus ohne die jetzigen extrem hohen Mehr-

kosten möglich. Die verbesserten Beton Sandwichelemente 

sind jetzt beispielsweise jetzt noch erheblich teuerer als die 

Standardelemente. 

21 %
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Sind Niedrigst-, Null- und  

Plus-Energie-Industriebau 

realisierbar? 

Ja, unter bestimmten Bedingungen! 

 Die Nutzungsdauer müsste erheblich verlängert werden, um 

den erhöhten Herstellungsaufwand zu kompensieren. 

 Je nach tatsächlicher Nutzung zwischen unproblematisch 

und unsinnig. 

 In Bürobauten möglich. 

 Im Bereich des Büro- und Verwaltungs-, Hotelbaus etc. sollte 

das unbedingt das Ziel sein.  

 Für einen eingeschränkten Immobilienkreis erzielbar - Rand-

bedingungen, Lage Flächenausdehnung, Wiederholungsfakto-

ren � spielen dabei eine Rolle. 

 Sehr stark abhängig von der Nutzung! Im Allgemeinen sehe 

ich die Realisierung eher schwierig an. 

 Nur in Branchen mit entsprechender Rendite möglich. 

 Sehr skeptisch, das kann nur mit ganz günstigen Produkti-

onsparametern gelingen. 

 Bis 2020 schwierig, und nur dann, wenn global mitgezogen 

wird. Sonst werden unsere Gebäude und die darin ablaufen-

den Prozesse einfach zu teuer! 

 Ist von Fall zu Fall neu zu überprüfen. 

 Uns erscheint es nur in Sonderfällen ein erhöhter Standard 

(beispielsweise Prozesswärme / Bäckereien usw.) sinnvoll. 

 Generell glauben wir nur an eine flächendeckende Realisie-

rung von Niedrigst-, Null- und Plus-Energie-Industriebauten, 

wenn sich dies aufgrund höherer Energiekosten langfristig 

auch finanziell darstellen lässt. Hoher Renditedruck! 

 Bei Verwaltungsgebäuden sicher abhängig vom Bauherren. 

 Durchaus möglich, aber stark von der jeweiligen Nutzung 

abhängig. Wie viel Abwärme ist vorhanden? Wie sind Hüllflä-

chen ausgerichtet? Bei Tiefkühllagern ist es schwierig. 

 Wir sehen das nur als realisierbar  wenn mehr  Interesse von 

Seiten der Bauherren vorhanden ist. Der einfache Industrie-

bau lebt deutlich vom kostengünstigsten Bauen, das heißt 

von der einfachsten Ausführung. 

 Solche Bauten streben besonders solvente Kunden an, die 

dies auch als Werbung/Vorbildfunktion öffentlich machen 

wollen. Auffällig gute Architektur ist dabei auch ein MUSS. 

 Plus-Energiehäuser sind hier durchaus möglich, sofern hierfür 

der erzeugte Strom einer Photovoltaik PV-Anlage komplett 

38 %
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angerechnet werden darf. Ansonsten eher unrealistisch. 

 Es ist möglich ist, solche Bauten zu planen und auch zu reali-

sieren, jedoch in der Nutzung ist der tatsächliche Nachweis 

mit Abstrichen in der Lebensqualität unmittelbar verbunden. 

 Realisierung von Schlagwortbauten muss sehr differenziert 

betrachtet werden, auch im Industriebau. Anderseits gibt es 

sehr interessante tatsächliche Plusenergieindustriebauten in 

Süddeutschland. Dieses hängt von der Art der industriellen 

Produktion und der damit verbundenen Möglichkeiten ab. 

  

Sind Niedrigst-, Null- und  

Plus-Energie-Industriebau 

realisierbar? 

Ja, durch effiziente Anlagentechnik! 

 Es gibt Anbieter, die das bereits erfolgreich vormachen! 

 Hier sehe ich Potential bei Industriebetrieben, bei denen 

Produktionswärme in die Beheizung integriert wird. Insge-

samt, zum jetzigen Zeitpunkt ist dies sicherlich technisch zu 

realisieren, aber noch teuer und bei den Energiepreisen, die 

Firmen über Sonderverträge zahlen nicht wirtschaftlich. 

 Sicherlich möglich, Effizienzsteigerung denkbar, Demonstra-

tionsbauten beweisen dies, jedoch ist die Nutzung von Bio-

masse-Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), die in allen Fällen ein-

gesetzt wird nur dann unkritisch, wenn sie nachhaltig bereit-

gestellt wird. Es sind vermehrt flächige Bauten zu befürch-

ten, um mehr Photovoltaik (PV) realisieren zu können. 

 Anstrebenswert, jedoch ohne energiesparende Produktions-

technik unrealistisch. 

 Plusenergiebauten: Natürlich jederzeit realisierbar; mithilfe 

von Blockheizkraftwerken (BHKW) und den oftmals vorhan-

denen riesigen Dachflächen für Photovoltaik. 

 Hoch für Betriebe mit hohem Kopplungspotential. 

 Zuerst kleine Schritte: Druckluft und Energiemanagement! 

7 %

  

Sind Niedrigst-, Null- und  

Plus-Energie-Industriebau 

realisierbar? 

Ja, mit finanzieller Förderung! 

 Möglich ja, mit Förderung. Ziel 2020 ... 

 Ohne entsprechende Anreize eher unwahrscheinlich. 

 Als Pilotprojekte vielleicht schon, abhängig vom Auftragge-

ber. Ansonsten gilt im Industriebau, dass Investitionen auf 

das Notwendigste beschränkt werden sollen. 

 Theoretisch grundsätzlich möglich, wird von einigen wenigen 

Bauherren betrieben, zurzeit jedoch rein wirtschaftlich noch 

in den seltensten Fällen effizient. Die Bauteile und Anlagen 

3 %
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gibt es (noch) nicht "von der Stange", daher sind die Investi-

tionskosten noch recht hoch. Kann jedoch ein energetischer 

Verbund zwischen Produktion und Gebäude hergestellt wer-

den, ist es, unabhängig von der Darstellbarkeit in der EnEV, 

ein wirtschaftlich interessanter Ansatz, nicht nur bei Neu-

bauten. Es wird bei Vorzeigeprojekten bleiben, da "Haus-

Energiemengen" im Rahmen der Energiemengen eines Indust-

riebetriebes eine untergeordnete Rolle spielen. 

 Ja bei entsprechender Förderung der alternativen Energie. 

 Im Bestand nur mit steuerlicher Unterstützung und dann 

auch nur sehr beschränkt möglich. 

  

Sind Niedrigst-, Null- und  

Plus-Energie-Industriebau 

realisierbar? 

Nein, nicht realisierbar! 

 Die EnEV-2009-30% Verschärfung war bereits schwierig zu 

realisieren. Ein Passivhaus-Industriebau bei ständig aufge-

henden Riesentüren ist völliger Blödsinn. Gilt auch für As-

pekte der Luftdichtheit. Energieerzeugen mittels PV auf Dä-

cher möglich, aber ob dadurch das Gebäude Plusenergiehaus 

wird, halte ich nicht für gesichert. 

 Oft nicht sinnvoll da in Produktionsgebäuden die Prozes-

senergie nur unzureichend berücksichtigt werden kann. 

 Nur schwer, da die Entwicklung der Baustoffe hier noch nicht 

nachkommt (gedämmte Sandwichpaneele für Außenwand nur 

bis 120 mm verfügbar, es sei denn, man verwendet für nor-

male Werkstatthallen Spezialpaneele für den Kühlhausbau. 

Die Wärmedämmung von transparenten Toren ist noch rela-

tiv beschränkt.) In Werkhallen praktisch kaum zu erreichen. 

 Kaum zu realisieren, beispielsweise wegen großen Toren 

oder Lieferungen per Lastkraftwagen (LKW). 

 Unwirtschaftlich, nur wenigen Fällen wirtschaftlich. 

 Kritisch � dies scheint mir überzogen. 

 Im Bereich Fertigungshallen oder ähnlichen Bauten eher 

nicht; besser ist die konsequente Nutzung des vorhandene 

Energieeinsparpotenzials durch Aufklärung der Nutzer. 

 Kaum realisierbar (die Rechnung der Unternehmer ist ganz 

einfach: "Wie viel Energiekosten spare ich mir pro Jahr, was 

sind die Mehrkosten, wann haben sich die Mehrkosten amor-

tisiert."). Meiner Erfahrung nach ist für Unternehmer eine 

Amortisation länger als sieben Jahren uninteressant! Und wie 

Sie wissen, sind Maßnahmen bezüglich Optimierung der Ge-

bäudehülle nur langfristig gesehen wirtschaftlich. 

 Nullenergiebauten: Meiner Meinung nach nicht zu realisie-

31 %
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ren. Aufgrund von Medien- und Spartenanschlüssen oftmals 

durch die Gebäudehülle. 

 Bei reinen Industriebauten sehe ich das eher kritisch. 

 Die Möglichkeiten werden selten genutzt, sind meist gar 

nicht bekannt! 

 Dieses stellt auch keinen wirtschaftlicher Anreiz für Firmen 

dar, da die Lebensdauer der Gebäude oftmals viel kürzer ist 

und die Nutzungen häufig geändert werden. 

 Energie und damit Kosten zu sparen, ist sicher ein großes 

Ziel, jedoch klimatisch von automatischen Lüftungsanlagen 

abhängig zu sein, schein mir relativ realitätsfern. 

 Gebäude im Industriebau sind oftmals Investitionsprojekte 

die in vielen Fällen auch große Flächen besitzen (Lagerhallen 

oder Logistikzentren). Durch die großen Flächen machen sich 

auch kleine Änderungen in der Ausführung der Baukonstruk-

tion finanziell bemerkbar. Oft werden diese Projekte finan-

ziell auf Schmalspur gefahren. Eine Verschärfung der Anfor-

derungen Richtung Nullenergiegebäude wird schwer umsetz-

bar sein, bzw. würde auf enormen Widerstand stoßen. 

 Aktuell sind fast alle Bauherren gewillt, nur die Mindestan-

forderungen nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Er-

neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) einzuhalten. 

 Für Bestandsbauten nicht zu erreichen! 

 Wer soll das bezahlen? Machbar ist das, aber das Bauen wird 

unnötig verteuert - stark verteuert. Man muss an die Altbau-

ten und nicht die Neubauten noch weiter verschärfen. 

 Ist der Bauherr bereit mehr Geld dafür zu bezahlen? 

  

Online-Umfrage  Herzlichen Dank an alle Teilnehmer! 

Wir danken nochmals recht herzliche allen Fachleuten / EnEV-

online Leser, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. 

Wollen Sie uns auch eine Antwort oder Kommentar zusenden? 

 Bitte kontaktieren Sie uns über EnEV-online. 

EnEV-online

 

http://service.enev-online.de/portal/kontakt.htm




http://www.umweltbundesamt.de/
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaneutraler-gebaeudebestand-2050






Melita Tuschinski: EnEV 2020 3.03  Klimaschutzplan 2050 der Zivilgesellschaft  ñ Seite 3 von 3
 
 
 

 

 

 

 
 
Quelle und weitere Info:  
Klima-Allianz Deutschland 
Schwedenstraße 15a, D-13357 Berlin 
Telefon: + 49 (0) 30 / 780 8995-10 
E-Mail: info@klima-allianz.de 
Internet: www.klima-allianz.de  
 
Download: ! www.bund.net/pdf/klimaschutzplan_2050  

  

  

 

mailto:info@klima-allianz.de
http://www.klima-allianz.de/
http://www.bund.net/pdf/klimaschutzplan_2050




http://www.energietage.de/details/va/2016-409.html














mailto:gabriele.bohm@bbr.bund.de
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/ExWoSt/48/exwost-48-1.html












































https://www.bee-ev.de/dossiers/waerme/
http://www.bee-ev.de/
http://service.enev-online.de/portal/kontakt.htm






















http://www.gogas.com/
http://www.enev-online.de/










https://www.linkedin.com/in/stfn-bauer/
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Bild 1: Mit dem Energy Dream 

Center realisiert die Stadt-

regierung Seoul ein Zentrum 

 für Erneuerbare Energien. 

© Foto: Fraunhofer ISE 

  

14. Dez. 2012 Nullenergiegebäude für die Stadt Seoul 

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE leitet das  

interdisziplinäre Team und liefert das Energiekonzept 

 

Kurzinfo Das Energy Dream Center in Seoul wurde unter der Federführung des Fraunhofer 

ISE als Nullenergiegebäude realisiert. Es dient als Ausstellungs- und Informations-

zentrum rund um das Thema erneuerbare Energien. Das Nullenergiegebäude wid-

met sich mit Ausstellungen und einem breiten Informationsangebot auf 3500 m² 

diesem Thema. Ein interdisziplinäres Team unter Leitung des Fraunhofer ISE hat 

das Energy Dream Center entworfen und den Bau begleitet. Größte Herausforde-

rung an die Wissenschaftler, Ingenieure und Architekten: Ein stimmiges Konzept, 

das Energieeinsparung und -effizienz mit architektonischen und funktionalen An-

sprüchen verbindet. Entstanden ist ein Leuchtturmprojekt für die Umsetzung neu-

ester Techniken und die Nutzung erneuerbarer Energien. 
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Die Ziele 

Der Auftrag 

»Bauen Sie uns ein Zero Energy Building«, mit dieser konkreten Aufgabe wandte 

sich der Oberbürgermeister von Seoul, im Mai 2008 bei der Unterzeichnung eines 

Memorandum of Understanding (MOU) im Bereich »Energy Saving & Energy Effi-

ciency« an den Leiter des Fraunhofer ISE in Freiburg, Prof. Eicke R. Weber.  

Die Stadtregierung von Seoul stellte für das Projekt ein Grundstück in einem be-

liebten Naherholungsgebiet der Hauptstadt (World Cup Park) bereit, das Fraunhof-

er ISE koordinierte ein interdisziplinäres Team aus deutschen und südkoreanischen 

Projektpartnern. »Ziel aller Beteiligten war es, ein Gebäude zu entwickeln, das 

mit seiner Form und Funktion für das Thema erneuerbare Energien steht«, so Dr.-

Ing. Jan Wienold, Projektleiter am Fraunhofer ISE.  

Als Nullenergiegebäude soll das Energy Dream Center genau so viel Energie erzeu-

gen, wie es verbraucht. Der jährliche Gesamtenergiebedarf muss durch den Einsatz 

erneuerbarer Energien in und am Gebäude gedeckt werden. 

  

. 

Mehrjähriger, 

ganzheitlicher 

Prozess 

Ganzheitlicher Ansatz 

Ein solches Projekt in Korea zu realisieren, war eine besondere Herausforderung. 

»Planungs- und Bauprozesse funktionieren in Deutschland und Südkorea unter-

schiedlich. Auch der Umgang mit Ressourcen und Energie ist ein völlig anderer«, so 

Wienold. Gelöst wurde die Aufgabe in einem mehrjährigen, ganzheitlichen Prozess. 

An dessen Ende stand die bestmögliche Kombination aus den gestalterischen Kon-

zepten und den technologischen Lösungsansätzen. In umfangreichen Simulationen 

(thermisches Gebäudeverhalten und Tageslichtversorgung) und Berechnungen 

(Wärmebrücken) ermittelten die Projektpartner die optimale Konstellation von 

Gebäudehülle und technischen Anlagen. 

  

Bild 2: Schnee in Seoul - Das 

Energy Dream Center wurde  

im Dezember 2012 eröffnet. 

© Foto: Fraunhofer ISE  
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Komplexe 

Gebäudegeometrie 

Architektonisches Konzept 

Das umgesetzte architektonische Konzept baut auf einem quadratischen Grundriss 

auf. Der dreigeschossige Baukörper weitet sich durch eine 45°-Drehung nach oben 

konisch aus. Er wird von einem ebenfalls quadratischen Flachdach nach oben abge-

schlossen. Schräg über die Geschosse verlaufen keilförmige (Vor-)Dächer, die wie 

Flügel an der Fassade angebracht sind. Sie dienen als Witterungsschutz für die 

Eingangsbereiche und als feststehender Sonnenschutz für die Verglasungen.  

Auch die Fassade setzt sich aus streng geometrischen, spitzwinkligen Flächen zu-

sammen. Da der Baugrund nicht tragfähig war, steht das Gebäude auf einer von 

Pfählen unterstützten Stahlbetonbodenplatte. Die schrägen Vordächer übernehmen 

zusätzlich eine statische Funktion. 

  

Bild 3: Keilförmige Vordächer 

verlaufen schräg über die  

Fassade. Sie dienen als  

Witterungs- und Sonnenschutz. 

© Foto: Fraunhofer ISE 

  

. 

Gebäudehülle 

nach Passivhaus- 

Standard 

 

 

 

 

 

Innovative 

Anlagentechnik 

Energie- und Technikkonzept 

Die Energieeinsparung durch passive bauliche Maßnahmen hatte Priorität vor dem 

Einsatz gebäudetechnischer Anlagen. Um den Energiebedarf auf ein Minimum zu 

senken, wurde die Gebäudehülle nach Passivhausstandard konzipiert. Die ausstei-

fenden, massiven Geschossdecken werden als thermische Speichermassen genutzt, 

um Lastspitzen bei der Kühlung auszugleichen. Die Architektur sorgt darüber hin-

aus für eine gute Tageslichtversorgung des Gebäudes. Hierfür wurde ein quadrati-

scher Lichthof in der Gebäudemitte eingefügt. Die effiziente künstliche Beleuch-

tung mit LEDs wird über Lichtsensoren gesteuert. 

Das gesamte Energie- und Technikkonzept ist an die Komfortanforderungen sowie 

an die klimatischen und technischen Rahmenbedingungen in Südkorea angepasst: 

Ergänzend zur Gebäudehülle stellt die Lüftungsanlage sicher, dass neben Wärme 

im Winter auch Feuchte und Kühle im Sommer geregelt werden. Die effiziente 



Melita Tuschinski: EnEV 2020 4.01 ISE: Nullenergiegebäude Seoul � Seite 4 von 6

 

 

 

Gebäudetechnik verfügt über weitere energieeinsparende Elemente. Kernstück ist 

hierbei eine Erdsondenanlage, die im Sommer das Flächenkühlsystem mit Kälte 

versorgt und ganzjährig als Wärmequelle für eine Wärmepumpe dient. Darüber 

hinaus sind eine Lüftungsanlage mit zweistufiger Wärmerückgewinnung und Ver-

dunstungskühlung sowie eine Turbokompressor-Kältemaschine zur Unterstützung 

der Erdsondenanlage und zur Luftentfeuchtung installiert. Durch diese gebündelten 

Maßnahmen konnte der Wärme- und Kühlenergieverbrauch des Gebäudes um 70 

Prozent im Vergleich zum Standard in Korea gesenkt werden. 

  

Bild 4:  Die Architektur sorgt 

für eine gute Tageslicht- 

versorgung des Gebäudes. 

© Foto: Fraunhofer ISE  

  

. 

Erneuerbare 

Energien 

Energieversorgung 

Der verbleibende Energiebedarf des Energy Dream Center wird in der Jahresbilanz 

durch regenerative Energieträger bereitgestellt. Neben der Nutzung geothermi-

scher Energie für Heizung und Kühlung erzeugen netzgekoppelte Photovoltaikanla-

gen auf dem Dach, den Vordächern und einer kleinen Freifläche die Gesamtmenge 

an benötigter elektrischer Energie (rund 280 000 kWh/a). Damit ist das Gebäude in 

der Jahresbilanz energie- und klimaneutral � ein Net Zero Energy Building. Es er-

füllt darüber hinaus Passivhausstandard sowie die koreanischen Standards: »Korean 

Green Building Certification KGBC« und das Label »Building Energy Efficiency«. Um 

das Energiekonzept und die Performance des Gebäudes zu überprüfen, ist ein 

Langzeitmonitoring durch das Fraunhofer ISE geplant. 
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Baudaten 

Energy Dream Center, Seoul, Korea 

 Bauherr: Seoul Metropolitan Government, Seoul/Korea 

 Auftragnehmer � Energiekonzept und Simulationen: 

Dr.-Ing. Jan Wienold, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Frei-

burg, in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Korea 

 Architekten: Thomas Winkelbauer, GAP mbh, Berlin 

 Tragwerksplanung: Detlef Rentzsch, Marzahn & Rentzsch Ingenieurbüro für 

Tragwerksplanung, Berlin 

 Technische Gebäudeausrüstung: Martin Ufheil, solares bauen, Freiburg 

 Projektkoordination und Management:  

Dr. Günter Löhnert, sol-id-ar planungswerkstatt, Berlin 

 Koreanisches Planungsteam: Parsons Brinckerhoff, Seoul Office 

 Planungs- und Ausführungszeitraum: 2009-2012 

 Gesamtbudget: 18 Mio. Dollar 

 Baukosten: ca. 12 Mio. Dollar 

 Brutto-/Nettogrundfläche: 3777 m²/3407 m² 

 Bruttorauminhalt: 15.400 m³ 

 Energiebedarf:  

- gesamt 275 MWh/a 

- Gebäudetechnik 30,2 kWh/m²a 

- Beleuchtung 10,5 kWh/m²a 

- Sonstige Ausstattung 21,8 kWh/m²a 

- Ausstellungsfläche/Büroräume 18,2 kWh/m²a 

 Photovoltaikanlagen (Dach und Freifläche): 

- Fläche (gesamt) 1400 m² 

- Ertrag (gesamt) 275 MWh/a 

- Leistung (gesamt) 272 kWp 

 Wärmeschutz Gebäudehülle - U-Werte Außenbauteile: 

- Wand 0,14 W/m²K   - Fenster 0,93 W/m²K 

- Dach 0,11 W/m²K   - Boden 0,10 W/m²K 

 Effiziente Gebäudetechnik 

- Lüftungsanlage mit hohen Wärme- und Kälterückgewinnungsgraden, 3-

stufige Entfeuchtung mittels adiabater Abluftbefeuchtung, integrierte Kom-

pressionskältemaschine 

- Erdsondenanlage mit Wärmepumpen zur Gebäudeheizung und zur freien 

Kühlung über die gebäudeintegrierte Fußbodenheizung. 

- Kältemaschine (Turboverdichter) mit einer Leistung von 

210 kWp zur Unterstützung der Erdsondenanlage sowie 

zur weiteren Entfeuchtung der Zuluft 
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Quelle: 

Presseinformation 26/12 des Fraunhofer-Institut  

für Solare Energiesysteme ISE vom 11. Dezember 2012 

Medienkontakt:  

Marion Hopf, Presse und Public Relations 

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 

Heidenhofstraße 2, D-79110 Freiburg 

Telefon +49 (0) 7 61 / 45 88 - 54 48 

E-Mail: marion.hopf@ise.fraunhofer.de 

Internet: www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien 

  

 

Dr.-Ing. Jan Wienold 

© Foto: Fraunhofer ISE 

Kontakte: 

 

Inhaltliche Fragen: 

Projektleiter Dr.-Ing. Jan Wienold, Fraunhofer ISE 

Telefon +49 (0) 7 61 / 45 88 - 51 33 

E-Mail: jan.wienold@ise.fraunhofer.de 

Internet: www.ise.fraunhofer.de 

 

Weiteres Infomaterial: 

Fraunhofer ISE 

Heidenhofstraße 2, D-79110 Freiburg 

Telefon +49 (0) 7 61 / 45 88 - 51 50 

Telefax +49 (0) 7 61 / 45 88 - 93 42 
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Bild 1:  Das frisch fertig- 

gestellte �Haus 2019� 

 im August 2013. 

© Alle Fotos: Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung 

  

 

3. September 2013 UBA bezieht erstes Null-Energie-Bürohaus  

des Bundes in Berlin-Marienfelde 

Ökologischer Modellbau soll sich selbst mit Energie versorgen 

 

Kurzinfo Das Umweltbundesamt (UBA) bezog Ende August 2013 sein neues, besonders um-

weltgerechtes Bürogebäude �Haus 2019� in Berlin-Marienfelde. �In einem Jahr 

wissen wir, ob wir das anspruchsvolle Ziel erreicht haben, durch die Nutzung rege-

nerativer Energien und hoher baulicher und technischer Standards eine ausgegli-

chene Energiebilanz vorzuweisen�, sagte Jochen Flasbarth, Präsident des UBA auf 

der Eröffnung. Er ist zuversichtlich, dass nach dem einjährigen Monitoring eine 

Erfolgsmeldung verkündet werden kann. �Erneuerbare Energien und Energieeffizi-

enz im Gebäudesektor sind zentrale Bausteine der Energiewende. Die Anstrengun-

gen zur Treibhausgassenkung bei Neubauten wie auch im Gebäudebestand müssen 

in Zukunft deutlich verstärkt werden. Der Neubau des UBA in Berlin-Marienfelde 

soll dazu ein deutliches Signal setzen�, so Flasbarth.  

  

. 

Die Ziele 

Der Auftrag 

Das Ziel für den ökologischen Modellbau, in dem 31 Beschäftigte arbeiten werden, 

ist besonders hoch gesteckt: Das Haus soll sich als �Null-Energie-Haus� komplett 

selbst mit Energie versorgen. Ein detailliertes Monitoring wird dies verfolgen. 

Das Bürogebäude soll mindestens dem neuen EU-Standard für Niedrigstenergiehäu-

ser, der für öffentliche Gebäude ab 2019 gilt, entsprechen. Der Name �Haus 2019� 

bezieht sich auf die Richtlinie der EU zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. 

Diese sieht einen Standard für Niedrigstenergiegebäude vor, sogenannte Null-

Energie-Häuser. Für Gebäude öffentlicher Institutionen gilt dieser Standard bereits 

ab 2019, für alle anderen ab 2021. Das Umweltbundesamt geht mit gutem Beispiel 

voran und verlangt für seine Neubauten diesen Standard bereits jetzt. 
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. 

Architektur 

Bauweise 

Anfang September beziehen mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 

UBA nach einer Bauzeit von 20 Monaten die neuen Büroräume im �Haus 2019� � das 

erste Null-Energie-Bürohaus des Bundes. Während das Errichten des Gebäudes dank 

der Holztafelbauweise nur wenige Wochen beanspruchte, stellten der Innenausbau 

und die technische Gebäudeausrüstung eine besondere Herausforderung dar. Eine 

wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Projekts war die Qualität der Bauaus-

führung: Die Prüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle unterbietet sogar die 

höchsten Anforderungen. Gleiches gilt für die Luftqualität in den Büroräumen. 

  

 

 

 
 
Bild 2:  UBA-Neubau "Haus 2019" in Berlin:  

Blick in die Eingangshalle. 

 
 
Bild 3:  UBA-Neubau - der Treppenaufgang. 

  

 

. 

Selbstversorgung 

 

Energie- und Technikkonzept 

Am Gebäude selbst soll in der Bilanz eines Jahres so viel Energie erzeugt werden, 

wie das Gebäude im Betrieb benötigt. Die Versorgung erfolgt ausschließlich mit 

regenerativen Energien: durch Photovoltaik und eine Wärmepumpe, die den Ener-

giegehalt des für betriebliche Zwecke geförderten Grundwassers nutzt. Auf der 

Verbrauchsseite wurden alle technischen Anlagen und Arbeitsmittel nach höchsten 

Effizienzstandards ausgewählt. 
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Bild 4:  UBA-Neubau - eine 

Galerie verbindet die  

einzelnen Räume. 

 
  

. 

. 

Praxis 

 

Nutzerzufriedenheit 

Die hohen energetischen Anforderungen sollen aber nicht auf Kosten des Nutzer-

komforts gehen. In der ersten Nutzungsphase werden deshalb die Einstellungen der 

Gebäudeautomation mit den realen Bedingungen und dem konkreten Verhalten der 

Nutzer und Nutzerinnen abgeglichen. Dadurch soll der Anlagenbetrieb sowohl op-

timiert als auch nutzergerecht gestaltet und eine ausgeglichene Energiebilanz er-

reicht werden. Der Betrieb läuft in enger Abstimmung mit der Eigentümerin, der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). 

  

Bild 5:  UBA-Neubau - Blick in 

einen (noch leeren) Büroraum. 
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Quellen: 

Text: Presseinformation des Umweltbundesamtes, Berlin, vom 30. August 2013 

Alle Bilder: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

 

Medienkontakt:  

Pressestelle des Umweltbundesamtes (UBA) 

Stephan Gabriel Haufe, Stellvertretender Pressesprecher 

Telefon: 03 40 / 21 03 � 66 25 

Telefax: 03 40 / 21 04 - 66 25 

E-Mail: stephan.gabriel.haufe@uba.de 

Umweltbundesamt, Postfach 1406, D-06813 Dessau-Roßlau  

Internet: www.umweltbundesamt.de 

 

Weiteres Infomaterial: 

http://fuer-mensch-und-umwelt.de/ziel2019/marienfelde/ 
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Bild 1: Das Geschäftshaus in 

Bottrop Sieger beim Stadt- 

entwicklungskonzept. 

© Foto: Oliver Helmke GmbH 

 

  

8. Juni 2015 Plus-Energie-Geschäftshaus in Bottrop 

Das erste sanierte Plus-Energie-Geschäftshaus in Deutschland ist  

Sieger beim Stadtentwicklungsprojekt �InnovationCity Ruhr� 

 

Kurzinfo Was die Energieeffizienz angeht, so sind ältere Gebäude nicht optimal � es sein 

denn, sie werden entsprechend saniert. In der Bottroper Fußgängerzone steht nun 

das erste sanierte Plus-Energie-Geschäftshaus in Deutschland. Das vom Architek-

turbüro Helmke geplante Gebäude besticht nicht nur durch das zugrunde liegende 

Energiekonzept, sondern auch durch seine wellenförmige Stahl-Fassade, deren 

Oberfläche an Eisblumen erinnert. Das architektonische Konzept für den Vorzeige-

Altbau im Bottroper Zentrum wurde Wettbewerbssieger im Rahmen des Stadtent-

wicklungsprojekts �InnovationCity Ruhr�. 
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. 

Klimagerechter 

Stadtumbau 

Wettbewerb Innovation City 

Das Konzept der Sanierung überzeugte auch die Jury der Initiative �InnovationCity 

Ruhr�. �Unser Konzept in der Hansastraße gewann den Wettbewerb im Bereich der 

Geschäftshäuser�, freut sich Anna Vering, die leitende Architektin des Architektur-

büros. �Wir haben daher stark mit Innovation City zusammengearbeitet.�  

Das Ziel der Initiative: Sie soll einen klimagerechten Stadtumbau vorantreiben und 

den Industriestandort Bottrop gleichzeitig sanieren. Konkret heißt das: Die CO2-

Emissionen sollen um 50 Prozent sinken, die Lebensqualität steigen. Dazu werden 

seit dem Jahr 2010 innovative Ideen und Lösungen entwickelt, um den Herausfor-

derungen des Klima- und Strukturwandels im städtischen Raum zu begegnen. Über 

200 Einzelprojekte konnten bereits initiiert werden. 

  

. 

Sanierung zum 

Plus-Energiehaus 

Energiekonzept und Umsetzung 

Die energetische Sanierung umfasst dabei alle Bereiche: So ist das gesamte Gebäu-

de mit Polyurethane (PU) gedämmt, die der Projektpartner Bayer MaterialScience 

zur Verfügung gestellt hat.  

108 Photovoltaik-Module versorgen das Haus mit Strom, überschüssige Energie wird 

in Batterien gespeichert. �Was die Stromversorgung angeht, ist das Haus damit 

autark�, sagt die Architektin Anna Vering. Sollte die Solarenergie wider Erwarten 

dennoch einmal nicht ausreichen, setzen die Planer auf Ökostrom, der zu hundert 

Prozent aus Wasserkraft gewonnen wird.  

Auch das Heizungssystem ist gut durchdacht: Zwei Erdbohrungen � je hundert Me-

ter tief � lassen es im Inneren des Hauses auch im Winter angenehm warm sein. 

Das Besondere dabei: Statt herkömmlicher Heizsysteme temperieren Heiz- und 

Kühldecken die Räume. So kann die Temperatur auch an heißen Sommertagen op-

timal reguliert werden. Ebenso wie beim Strom haben die Architekten eine Alter-

native geschaffen. Denn sollten die Zimmer über die Erdwärme nicht warm genug 

werden, ist das Haus zusätzlich an Fernwärme angeschlossen.  

Dreifach verglaste Fenster und eine Lüftungsanlage mit 90-prozentiger Wärme-

rückgewinnung sorgen für optimale Energieeffizienz. �Das Gebäude ist ein Vorzei-

geobjekt�, erläutert Vering. �Wir wollen andere Architekten und Bauherren dazu 

anspornen, Altbauten energetisch zu sanieren.� 
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Bild 1: Geschäftshaus in  

Bottrop mit der wellen- 

förmigen Fassade. 

© Foto: ThyssenKrupp Steel 

Europe AG 

  

. 

Architektur 

Wellenförmige Fassade mit Eisblumen-Optik 

Die Besonderheit des Gebäudes spiegelt sich auch in der Fassade wieder: Sie ist 

wellenförmig. �Wir haben ein Material gesucht, mit dem wir diese Wellen realisie-

ren können � und das zudem eine Oberfläche hat, die etwas Besonderes ist�, erin-

nert sich Vering. Ein weiterer Anspruch an das Material: Es sollte sich in seiner 

Struktur und Fertigkeit harmonisch in das Straßenbild einfügen � und zudem ökolo-

gisch sein.  

Mit Pladur Relief iceCrystal von ThyssenKrupp Steel Europe haben die Architekten 

ein solches Material gefunden: Hochwertiger Qualitätsflachstahl, dessen Oberflä-

che wie von Eisblumen überzogen scheint � und das daher den Namen iceCrystal 

trägt. Bislang wurde der Baustoff vor allem im Industriebau als hinterlüftete Fas-

sade eingesetzt, die Verwendung im hochwertigen Geschossbau ist eine Premiere.  

�Pladur Relief iceCrystal ist optisch ein Wahnsinn � mich begeistern vor allem die 

klaren Kanten, die sich damit realisieren lassen�, sagt Vering. Auch Oliver Helmke, 

der das gleichnamige Architekturbüro leitet, ist von dem beschichteten Stahl über-

zeugt: �Die Oberflächenbeschaffenheit des Fassadenmaterials ist beeindruckend.� 
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Bild 2: Die gewellte Fassade  

des preisgekrönten Bottoper 

Geschäftshauses. 

© Foto: Foto: ThyssenKrupp 

Steel Europe AG  
  

  

. 

Fassade 

Pladur Relief iceCrystal erhält den Wert des Gebäudes 

Neben der anmutigen Ästhetik bietet Eisblumen-Fassade zahlreiche Vorteile: Sie ist 

kratzfest, schmutzabweisend und durch eine Verzinkung und die organische Be-

schichtung wirkungsvoll vor Korrosion geschützt. Sie ist damit wetterbeständig, 

trotzt dem Zahn der Zeit und erhält den Wert des Objekts. Auch das Preis-

Leistungs-Verhältnis schneidet verglichen mit anderen Baustoffen sehr gut ab. 

Zudem ist das Material recycelbar � und zwar ohne Qualitätsverlust. Der wiederge-

wonnene Stahl weist also die gleiche Güte auf wie der Primärstahl.  

Ein weiteres Plus: Pladur Relief iceCrystal lässt sich sehr gut verarbeiten. Es kann 

gebogen, gezogen und gekantet werden, es lässt sich profilieren, stanzen, fügen 

und verkleben � und zwar ohne Risse oder Einbußen in der Stabilität. Damit eignet 

es sich sowohl für Standardbauteile als auch für individuell geformte Sonderele-

mente, wie sie für das Gebäude in der Hansastraße benötigt wurden. �Die Verar-

beitung lief sehr gut�, bestätigt Lars Werner, Geschäftsführender Gesellschafter 

der HSP-Fassaden GmbH, die die Fassadenelemente in die richtige Form und an das 

Gebäude gebracht hat. �Obwohl das Stahlblech nur 1,25 Millimeter dick ist, hat es 

eine ausreichende Steifigkeit � es beult nicht aus.� 
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Quelle und Kontakte: 

Presseinformation  der ThyssenKrupp Steel Europe AG 

Medienkontakt:  

Erik Walner 

ThyssenKrupp Steel Europe 

Kommunikation 

Telefon:  +49 (0) 2 03 / 52 4 51 30 

E-Mail: erik.walner@thyssenkrupp.com 

Internet: www.thyssenkrupp-steel-europe.com 

  

 Weitere Informationen: 

  

Architektur 

und Technik 

Oliver Helmke GmbH 

Projektentwicklung & Immobilien 

Gerichtsstraße 18, D-46236 Bottrop 

Telefon: + 49 (0) 20 41 / 70 64 70 

Telefax: + 49 (0) 20 41 / 70 64 71 

E-Mail: info@oliverhelmke.de 

Internet: www.oliverhelmke.de 

  

Wettbewerb 

�InnovationCity Ruhr� 

Innovation City Management GmbH 

Zentrum für Information und Beratung (ZIB) 

Südring-Center-Promenade 3, D-46242 Bottrop 

Telefon: + 49 (0) 20 41 / 70 50 00 

Telefax: + 49 (0) 20 41 / 70 50 25 

E-Mail: info@icruhr.de 

Internet: www.icruhr.de 
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Bild 1: Der Neubau der Fachober- und Berufsoberschule Erding ist ein ökologischer Passivhausbau. 

© Foto: Peter Wankerl, kplan AG 
  

26. Juni 2015 Meilenstein für nachhaltige Gebäudeplanung 

Präsentation des Pilotprojektes Passivhausneubau der Fachober- und Berufs-

oberschule Erding nach Abschluss der Monitoringphase 

 

Öffentliche 

Präsentation 

Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf zeigte sich zeigte sich bei der feierlichen 

Abschlusspräsentation am 15. Juni 2015 beeindruckt. Optisch und technisch sei der 

nach ökologischen Kriterien verwirklichte Neubau der Berufliche Oberschule Erding 

- Staatliche Fachober- und Berufsoberschule (FOS/BOS Erding) ein wahrer Hingu-

cker geworden: �Die Passivbauweise ist der Goldstandard im Klimaschutz. Auf die-

ses herausragende Pilotprojekt sind wir sehr stolz. Durch seinen geringen Energie-

verbrauch ist es ein Meilenstein und setzt Maßstäbe im Bereich der Umwelt- und 

Ressourcenschonung. Es zeigt Wege auf, wie öffentliche Gebäude in Zukunft aus-

sehen können. Schüler und Lehrer erhalten durch das gute Raumklima und die fri-

sche Luft ein optimales Lern- und Lehrumfeld�, sagte Scharf bei der offiziellen 

Vorstellung der FOS/BOS Erding. 

  

. 

Die Ziele 

Passivhausstandard sogar um 40 Prozent unterschritten 

�Mit einer innovativen Lüftung, dem Ausnutzen von Tageslicht und natürlichen 

Wärmequellen sowie einer hochdichten Gebäudehülle wurde der ehrgeizige Pas-

sivhausstandard sogar um 40 Prozent unterschritten�, betonte auch Dr. Heinrich 

Bottermann, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Der 

2009 begonnene Neubau konnte mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der 

DBU von knapp 886.000 Euro sowie Geld der Landkreise Erding und Ebersberg mit 

insgesamt rund 17,5 Millionen Euro umgesetzt werden. 
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Bild 2: Zwischen den beiden 

Gebäudeteilen  wirkt das  

Atrium als Verteiler, Kom-

munikationszone und Klima-

puffer. Im Erdgeschoss  

befinden sich auch die  

Pausenhalle und Verwaltung  

der beiden Schulen. 

© Grafik: kplan AG  

  

. 

Optimierung 

und Nutzung 

Nach dreijährigem Monitoring Gebäudetechnik noch verbessert 

�Das Projekt überzeugt durch innovative technische Ansätze. Es zeigt auf, wie sich 

weitreichende Energiesparpotenziale ausschöpfen lassen. Das Passivhaus-Konzept 

der FOS/BOS hat bereits viele Fachbesucher angezogen und ist in weiten Fachkrei-

sen bekannt�, sagte Bauherr Martin Bayerstorfer, Landrat des Landkreises Erding. 

Nachdem 2011 das Schulgebäude von den 750 Schülern bezogen werden konnte, sei 

ein dreijähriges Monitoring durchgeführt worden, sodass die Gebäudetechnik noch 

verbessert und letzte Mängel hätten beseitigt werden können. 

  

. 

Wärmeschutz 

Gebäudehülle 

Jahres-Heizwärmebedarf von weit unter 15 kWh/m² 

Die wesentlichen bauphysikalischen und haustechnischen Anforderungen für den 

extrem niedrigen Energiebedarf seien durch verschiedene bauliche Maßnahmen 

erreicht worden, wie Hans Gruber vom Architekturbüro kplan AG für Projektent-

wicklung und Gesamtplanung (Abensberg) erläuterte.  

Indem hochwärmegedämmte Bauteile verwendet worden seien, sei ein Heizwär-

mebedarf von weit unter 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr 

(kWh/m²a) erzielt worden. Der Gesamtprimärenergiebedarf für Heizung und Strom 

�liegt mit 48 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr sogar 80 Prozent unter 

dem Referenzwert der Energieeinsparverordnung für dieses Gebäude, der 258 Ki-

lowattstunden beträgt�, so Gruber. 
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Bild 3 + 4: Im Obergeschoss  

mit Klassen- und Fachräumen  

führt die Grundrissorganisa- 

tion zu einer guten natür- 

lichen Belichtung aller  

Schüler-Plätze. 

© Foto: Peter Wankerl,  

kplan AG; Grafik: 

kplan AG  

. 

 

 

Heizung  

und Kühlung 

 

 

Im Sommer kühlt Außenluft die Klassenräume 

Durch Nutzung der solaren und internen Gewinne verbleibe ein sehr geringer Hei-

zenergiebedarf, der umweltfreundlich mit dem Rücklauf des vorhandenen Geo-

thermie-Fernwärmenetzes abgedeckt werde. Das Glasdach werde im Sommer so 

verschattet, dass sich die Hitze nicht im Lichthof staue, während im Winter die 

Wärme über Wärmerückgewinnungsanlagen energiesparend wiederverwendet wer-

den könne.  
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Klaus Rohlffs von der ip5 ingenieurpartnerschaft: �In Kombination mit dem gläser-

nen Atrium haben wir ein völlig neuartiges Lüftungssystem installiert, das über 

natürliche Luftströmungen und unterstützt durch mechanische Ventilatoren ener-

giesparend arbeitet.�  

Statt mit einer energieintensiven Klimaanlage würden im Sommer die Klassenräu-

me nachts mit Außenluft gekühlt. Automatische Klappen an den Balkontüren ließen 

in den Sommernächten - unterstützt durch energieeffiziente Abluftventilatoren im 

Atrium - kühle Luft durch das Gebäude strömen, dass mit einer hohen verfügbaren 

Wärmekapazität realisiert wurde. Durch eine gute Versorgung mit Tageslicht sowie 

eine mit Sensoren gesteuerte tageslicht- und nutzerabhängige Regelung der Be-

leuchtungsanlage werde außerdem kaum Kunstlicht benötigt. 

  

 

Bild 5: Im Sommer erfolgt die Nachtauskühlung des Schulgebäudes über die Außenluft und die Zuluftkühlung mit thermischer Grundwas-

sernutzung. Die tageslichtoptimierte Verschattung führt zur effizienteren Kunstlichtversorgung.   

© Grafik: ZAE Bayern, IB Hausladen, Hintergrundbild: kplan AG 

  

. 

Komfort und 

Ökologie 

Raumkomfort und Behaglichkeit für die Nutzer 

Dr. Andreas Hauer vom Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung: 

�Eine schlanke Haustechnik sorgt mit Hilfe dieser innovativen Lüftungs- und Kühl-

konzepte sowie dem Nutzen von Umweltkälte und kühlem Grundwasser für einen 

außergewöhnlich niedrigen Primärenergiebedarf. Die CO2-Emissionen des gesamten 

Gebäudes liegen unter einem Drittel der Haustechnik einer Standardschule.�  

Ökologische Materialien für Baustoffe sowie ein hoher Raumkomfort erhöhten die 

Behaglichkeit für die Nutzer. 
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Bild 6: Die massive Speichermasse im Gebäudeinneren bewährt sich als Hauptvorteil für den sommerlichen Überhitzungsschutz. 

© Foto: Peter Wankerl, kplan AG 

 

  

. 

 

Vorbildliche 

Gebäude 

�Für das Erreichen der politisch und gesellschaftlich gesetzten 

Umweltziele ein wichtiger Beitrag" 

�Im Sinne einer nachhaltigen Gebäudeplanung kommt diesem Projekt eine große 

Vorbildfunktion zu. Als besonders energieschonende Passivhausschule zeigt es mo-

dellhaft neue Wege des umweltfreundlichen Bauens auf�, betonte Bottermann.  

Für das Erreichen der politisch und gesellschaftlich gesetzten Umweltziele seien 

derartige Bauprojekte ein wichtiger Beitrag: �Sie vereinen technische Energieeffi-

zienz mit dem Nutzen erneuerbarer Energien. Nur so kann die Energiewende auch 

tatsächlich gelingen.� 
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Bild 7: Nach drei Jahren  

intensivem Monitoring und 

einer Betriebsoptimierung  

vereint die Erdinger Schule  

eine hohe Funktionalität mit 

einem ausgezeichneten  

Raumkomfort und einer  

hervorragenden Energie-

effizienz. 

© Foto: Peter Wankerl,  

kplan AG  

 
  

. 

Kontakte 

Ansprechpartner für weitere Fragen zum Projekt: 

 Architekturbüro kplan AG: Hans Gruber Tel.: + 49 (0) 94 43 / 9 21 � 1 21; 

 ip5 ingenieurpartnerschaft: Klaus Rohlffs Tel.: + 49 (0) 7 21 / 38 48 90 90;  

 ZAE Bayern: Dr. Jens M. Kuckelkorn Tel.: + 49 (0) 89 / 32 94 42 - 17;  

 Bayerisches Umweltministerium: Barbara Litzlbeck-Siebert  

Tel.: + 49 (0) 89 / 92 14 � 2 204;  

 Landratsamt Erding: Christina Centner Tel.: + 49 (0) 81 22 58 - 13 46 
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Pressekontakt 

 

Quelle: 

Presseinformation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) vom 15.06.2015 

Medienkontakt:  

Frank-Georg Elpers, Pressesprecher 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

An der Bornau 2, D-49090 Osnabrück 

Telefon: + 49 (0) 5 41 / 9 63 35 21 

Telefax: + 49 (0) 5 41 / 9 63 31 98 

E-Mail: presse@dbu.de 

Internet: www.dbu.de 

 

Bild 8: Wie die Nutzer-

befragungen zeigen, werden 

die gemessenen Raumluft-

temperaturen im Sommer  

und Winter als behaglich  

wahrgenommen. 

© Foto: Peter Wankerl,  

kplan AG  
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